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t,i„t vöcheatli» 8«mal: Dienstag«, DannerStaqS
'ffgaftaa « mit den wSchentlicben Freibrilagen
-«»»riertel LovntaaSblatt' und »De« Landmaun«

Wochenblatt-.

kt.

für den Kreis Ufingen.
Druck uud Verlag von

!R. Wagner '» Buchdruckerei in Ufingen.
Schriftleitung: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis: Durch die Po« bezogen viertelfährlich
1 .S0 Mk (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) Im
Berlage für den Monat 4S'Pfg. — EinrückuugSgebühr:
dlnzeigen Sy Pfg ., ReNamen 40 Pfg . dir Sarmondzeile.

-Ö

Samstag , den 24. März 1917.

in

Amtlich« Teil.
Ufingen, den 33. Mär, 1817.

jn letzter Zeit ist in der Kreisfel!stelle wieder.
d>ll und da ungenießbare, fäfeattige Butter

ihq([fett worden, dir dann in kurzer Zeit in
elelerregenden Zustand geriet,

mache die Herrn Bürgermeister nochmal»
aufmerksam, daß derartige minderwertige

t», , ohne Bezahlung in der KreiSfetistelle zurück-
jff Mund dem Nahruug»mitieluntersuchung«amt

Msurt a. M. zur Untersuchung übersandt
K!;il

legen diese Buttererzeuger wird dann gegebenen
ßrafrechtlich oorqeganqen werden.• •*7 - T

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Anordnung
t die Erfassung und Berbrauchs-
tlung vo « 3RU4) und Speisefette»
re« Regierungsbezirk Wiesbaden.

15 }af Grund der B -kanntmachixrg über die Be¬
sitzung von Milch und den Verkehr mit
j vom3. Okober 1916 — R.-G -Bl. S.
ü— und auf Grund der Bekanntmachung

Speisefette vom 30. Juli 1916 — R.-G.-
6, 755 — sowie der zu diesen Bekannt.

^Mnigen ergangenen Ausführungrbestimmungen
lijließlich auf Grund der Bekanntmachungüber
Itmchlling von Pret«prüsung«st'llen und die

^Mglingtregelung vom 35. September 1915
S . 607 — und der ergänzenden

mtmchung vom4. November 1915 und vom
)uni 1916— R.-G.-Bl. 1915 S . 738 und
6$. 673 — wird hiermit für den Umfang
W«ung»bettrk» Wiesbaden folgende Anord-
Inlaffen:

8 i
Me Anordnung bezweckt eine Ergänzung und
»ilerung der im Bezirk bereit» bestehenden
ltvnordnungen über Milch und Speisefette,
»vl diese Anordnung schärfere Bestimmungen
D, »erden die entgegenstehenden Bestimmungen
lkitvnordnungrn aufgehoben und durch die

!»den ersetzt. Neu» Bestimmungen dieser
»I treten al« Ergänzung zu den Krei«.
jjm hinzu. Im übrigen bleiben die Krei«.
i*n unberührt.

I. Erfassung
§ 3

Dy Kommunalverband hat den täglichen Milch»
"k Üner jeden Kuh festzustellen. Die Feststellung

»vier Mitwirkung de» in jeber Gemeinde be.
«ibfii Wtrlschaflsautschuff-» durch genaue Prü

ir" 0 von Drall zu Stall über die taisächliche Lei-
Mhiqleit einer jeden Kuh zu erfolgen und ist
"ovAlich zu wiederhohien. Dem Wiris dafrrau«-
'8 mu| wenigsten» ein Mitglied an gehören, das

^ ^ ^ "brforger ist. Die Kommunalverbände
'  anzustellen , die die Feststellung
jf und überwachen Ebenso dal sich die
ul Melifiell« durch regelmäßige Nachpiüfungen
tz 6tt  Ordnungsmäßigkeiider monatlichen Fest.

d>°0-n ,u überzeugen.

8 »
1. Wo Magermilch in Höhe von mindesten» 7*

Liter täglich auf den Kopf der Haurhaltung«-
angehörigen zur Verfügung steht, hat der
Selbstversorger keinen Anspruch auf Vollmilch.
Den Vollmilchversorgungrderechtgten leine»
Haushalte« sind die ihnen zustehenden Mengen
zu belasten. (Siehe § 8) .

Wo Magermilch nicht zur Verfügung
steht, wird der Anspruch auf Vollmilch auf
höchsten« V« Liter täglich für jeden Hau«,
haliungra,'gihörigen festgesetzt.

3. Zur Deckung de» Ansprüche» aus Butter
darf nicht mehr al« höchsten« 7* Liter Voll¬
milch töglich auf den Kopf de»Haushaltung«,
angehöiigen zur Verbutterung zurückgehalten
werden.

3. An Kälber unter 6 Wochen darf täglich
durchschnittlich nicht mehr al» 5 Liter Voll«
milch verfüttert werden. (Siehe Au«s
Anweisung)

Die Berfütterung von Vollmilch an Kälber
über 6 Wochen sowie an Schweine ist oer.
boten.

8 4
Die Menge der zur öffentlichen Bewirtschaftung

zu bringenden Milch einer jeden Gemeinde bestimmt
sich au» dem nach§ 2 festgesetzten Milcherirag
einer jeden Kuh unter Kürzung de» nach§ 3 be¬
messenen Anspruch« de« Seldstoersorger«.

Di« Kommunalverdände haben unter Nitwirk»
ung der Wirlschafi»au»schüffe und Sachverständigen
die ordnungsmäßigeAblieferung der in jeder Ge.
meinde fft' die öffentliche Bewirtschaftung verfüg¬
baren Mtlchmenge dauernd zu überwachen.

Au« den innerhalb der Gemeinde zur Ver¬
fügung stehenden Mengen ist vorweg  die Ver¬
sorgung der in der Gemeinde wohnenden Versorg,
ungrberechiigten mit Milch und Butler zu decken
und zwar mit Milch nach Maßgabe der nachstehend
im § 8 festgesetzten Tagermengen und mit Butler
entsprechend mit der jeweiligen Wochenrationierung
de« Kommunalverbande«.

II. Berteiluug.
■* . . 8 5

Soweit einer Gemeind« nach Deckung der
Eeibstversorgerbedarf» und nach Versorgung der
in ihr wohnenden Versorgungrberechtigten mit
Milch und Butter noch Ueberschuffe zur Verfügung
stehen, wird von dem zustehenden Kommunaloer¬
bande mit Genehmigung der Bezirkrfetlstelle be¬
stimmt, ob die Ablieferung de« Ueberschusse« in
Fony von Milch oder Butter zu erfolgen hat.

Die dafür maßgebenden Gruydsätze sind von
der Bezirkrfetlstelle nach folgenden Gestchtrpunklen
festzustellen:

1. Jn allen denjenigen Gemeinden, von denen
ein Versand mit Bahn oder Fuhrwerk nachB --
darisgemeinden möglich ist, ist Vollmilch  —
unter möglichster Einhaltung de» bisherigen Ganger
derM'lch — adzultefernl Die Gewinnung de«
Butter bedarf« für den eigenen Haushalt bleibt
auch ferner gestartet. Au»nahm«weife kann d,r
Landrat genehmigen, daß hieiüder hinan» Ber.
duiterung erfolgen darf, wenn die Gewinnung von
Magermüch wirtschaftlich, z. B. bei Schweinezucht,

52. Jahrgang.

dringend erforderlich ist.
3. In allen denjenigen Gemeinden, die wegen

ungünstiger Befürderung«oerhältniffe nicht in der
Lage sind, Milch zur Ablieferung zu bringen, ist
Butter abzuliesern.

8 «
Die Kommunalverbände haben anzuordnen, wo¬

hin jede Ueberschußgemeinoeihre Uederschüffe ab¬
zuliefern hat. Diese Anordnungen bedürfen der
Genehmigung der Bezirkrfeiist lle, dir ihrerseit«
auch berechtigt ist, über die Uederschüffe anderweit
zu verfügen.

Die Art der Ablieferung ist durch besondere«
Abkommen-wischender liefernden und empfangenden
Gemeinde zu regeln. Wird eine Einigung nicht
erzielt, so wird die Entscheidung von dem Vorsitzen¬
den der Bezirkrfetlstelle getroffen, dem die liefernden
und empfangenden Gemeinden ihre Anträge mit
eingehender Begründung vorzulegen haben.

I» . BerbrauihsrLgelnng. ,
8 7

Nicht nur in Gemeinden mit mehr al« 10000
Einwohnern und in den Gemeinden, die Mtlchzu«
Weisung beantragen, sondern in allen Gemein¬
den  darf die Abgabe sowohl von Milch al« auch
von Butter nur auf Milch- oder Fellkarte erfolgen.
Dabei kann der Kommunal« rband die unmittel¬
bare Belieferung de» Verbraucher» durch den Er¬
zeuger mit Milch und au»nahm»weise auch mit
Butter(stehe Au»sühru'granwetsung) zulasten. Jn
diesen Fällen kann die Zuweisung de« Verbraucher»
an den Erzeuger in einfachster Form eine« Llefer«
scheine»so erfolgen, daß sie unbedingt kontrollierbar
bleibt. § 8

An die BollmilchoeisorgungSberechtigten darf
nicht mehr wie folgende Tagesmenge abgegeben
werden:

&) V« Liter bei Kindern im 1. und3. Lebens¬
jahre, soweit sie nicht gestillt werden;

d) */« Liter bi stillenden Frauen für jeden
Säugling;

o) 7* Liter bei Kindein im 3. und4. Leben«,
jah e;

ä) 7, Liter bei schwangeren Frauen in den
letzten3 Monaten vor der Entbindung;

o) 7« Liter bei Kindern im 5. unv 8. Leden»-
jahre;

k) 7s Liter durchschnittlich bei Kranken.
Der Anspruch der Ziegenhalter auf Milch und

Fett ruht während der Zeit, in der er derbe» au«
seiner Zucht erhält.

IV. Strafbestimmungen.
8 »

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestim¬
mungen werden auf Grund der 88 34 bi» 36 der
Bekanntmachung über Speisefette vom 20. Juli
1916 (N G -Bl S . 755) und der §8 14 und
15 der Bekanntmachung über die Bewulschaflung
von Milch und den Verkehr mit Milch vom 3.
Oktober 1918 (R G.-Bl. S». 1100) mit Gefängni»
bi« zu einem Jrhr und mit Geldstrafe di« zN
10 000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

V . Inkrafttreten der Anordnung.
8 ko

Diese Verordnung tritt am 30. März 1917
in Kraft.

1



fite Vorstände der Kommunalverbände sind
verpflichtet , bi « dahin die zur Durchführung erfor-
derlichen Anordnungen zu erlaffen und Einrichtungen
zu treffen.

Wiesbaden , den 6 . März 1917.
Der Regieru , «»Präsident,

v . Meister.

Ausführungsauweisung
zu der obigen Anordnung de» Herrn Regierungr-

Präsidenten vom 6 . d Mts.
1. Die Berordnungen de » Kreise « Usingen

über Fettregelung vom 16 . Januar 1817 (Kreit¬
blatt Nr . 8 ) sowie über Milch vom 39 . November
1916 ( KretSblatt Nr . 143 ) bleiben insoweit bestehen,
als sie nicht durch die Verordnung de» Herrn
Regierungs -Präsidenten vom « . d. Mi «, außer
Kraft gesetzt sind.

3 . Feintalg und Schweinefett au » gewerblichen
Schlachtungen dürfen nur in ausgelassenem
Zustande und nur gegen Fettkarle  ausgegeben
werden.

3 . Zu 8 2 . Die Ortssammelstelle hat die
in meiner Rund Verfügung vom 10 März d«.
I ». angeordnete L stee sorgfältig zu führen , worin
die wöchentlich die Lief rung eine « jeden Kuhhaller»
an Milch und Butter fortlaufend einzutragen hat.

Der Wirtschaftsausschuß hat wöchentlich nach-
zuprüfen , ob die Kuhhalter die erforderliche Menge
Milch od r Butter abgegeben haben . Soweit
die» nicht geschehen ist , ist mir sofort Mitteilung
zu machen.

4 Zu 8 2 . Den Selbstversorgern stehen täglich
zu V « Luer Vollmilch otur Vs Liter Magermilch
pro Kopf der Haushaltungrangehörigen . Außerdem
stehen ihnen zur Deckung d,s Anspruch » aus Butter
höchstens V » Liier Vollmilch auf den Kopf der
Hau «halrung «angehü >igen zur Verbutterung zu,
da « ist 37s Liter Vollmilch oder 135 gr Butter
wöchentlich . Alle weiteren Milchmengen sind, soweit
nicht Bezugsber -chtigte gemäß § 8 der V -rordnung
de« Herrn RegierungS -Präfidenten in Frage kommen,
in Milch oder Butter restlos an die Ortssammel-
stelle abzuführen.

Die Geburt eine » Kalbe « muß spätesten » am
3 . Tage dem Wirtschaftsausschuß mitgeteilt weiden,
ebenso der Abgang eine « Kalbe «, da » noch nicht
6 Wochen alt ist.

ü . Zu 8 4 . Die Versorgung der Gemeinde-
angehörrgen mir Milch und Fett übertrage ich hier¬
durch den W rttchaslSaurschüffen . Die Abgabe
darf nur gegen Fellkarte und Milchkarte geschehen.

6. Z « 8 Milch aa« den Ueberschußge-
meinden ist wie bi»h r , an die seitherigen Stillen
abzultefern , Butter an die Kreitfellstelle.

7 . Mtlchkarten werden den Gemeinden zugesandl
»rrd -n.

Usingen , den 31 . März 1917.
Der Vorsitzende des Kre >«au »schuffe«.

v. Bezold.

Der BundeSrat hat auf Grund des § 19 de«
Gesetze « über den vaterländischen Hilftdienst vom
5 . Dezember 1916 ( Reichs -Gesitzbi - 8 . 1333)
mit Zustimmung de« vom Reichstag gewählten
Ausschüsse « folgende Verordnung erlaffen:

S 1
Zum Zwecke der Heranziehung zum vater.

ländischen Hilstdienst haben die OriSbehörden «ine
Nachweisung zu liefern , in die alle in der Zeit
nach dem 30 . Juni 1857 und vor dem 1.
Januar 1870 geborenen , nicht mehr landsturm»
pflichtigen männlichen Deutschen aufzunehmen find,
soweit sie nicht unter die im § 51 ieser Verordnung
vorgesehenen Ausnahmebestimmungen fallen.

Die Nachweisung ist in Form einer Sammlung
von Karten , für die da » anliegende Muster ( hier
nicht abgedruck «) maßgebend ist, anzulegen und bi«
zum 31 . März 1917 dem zuständigen Emberufungs-
ausschuffe (8 7 Sds . 3 de» Gesetze«) zur Ver¬
fügung zu stellen . Bestehen für den Bezirk einer
OrlSbehöcde mehrere Elnberufung «au «schüffe, so
regelt die Krieg «amt «stelle die Zuständigkeit.

8 2
Die im § 1 Abs . 1 bezeichnet »« Personen

haben sich auf öffentliche Aufforderung der Ori «-
debörde zu der in der Aufforderung bestimmten
Zeit bei der darin angegebenen Stelle persönlich zu
melden und die für die Ausfüllung der Meldekarten
(8 1 Abs . 3 ) erforderlichen Angaben zu machen.

Die Meldung hat am Wohnort de» Me de-
pflichtigen zu erfolgen.

8 *
Von der persönlichen Meldung ist befreit , wer

stch bi« zu dem in der Aufforderung bestimmten
Zeitpunkt bei der darin angegebenen Stelle schrift¬
lich unter ordnungsmäßiger Ausfüllung der vor-
geschrirbenen Karte meidet . Für diese Karle ist
ebenfalls das anliegende Muster maßgebend.

In der Aufforderung ist bekanntzugeben , wo
die Meldepflichtigen die Meldekarten erhalten.

8 4
Genügen die Angaben in der schriftlichen Mel¬

dung nicht oder bestehen Bedenken gegen ihre
Richtigkeit , so hat der Meldepflichtige Iste zu er-

-'"■««iillHlllllil

Wart Ihr dabei
im Schützengraben , bei eisiger Kalte , bei
glühender Hitze, in Lehm und Dreck, in Nässe
und Regen , wenn noch wochenlangem
höllischen Trommelfeuer der rasende Feind
zum Sturme raunte und an unsrer Helden
sieghafter Wehr sich blutige Schädel holte?

Wart Ihr dabei
im einsamen Unterseeboot , weit draußen im
unendlichen Meer , in Sturm und Drang,

in Not und Tod , auf erfolgreicher Zagt)
nach dem Engländer?

/

Wart Zhr dabei
wenn unsere Flugzeuge und Zeppeline

sich truhig und verwegen den feindlichen
Geschwadern entgegenwarsen zum Schutz

unserer Kinder , Frauen und Greise,
unserer blühenden Städte

und Dörfer?

So seid wenigstens jetzt dabei
wenn es gilt, im sichern Schoß der Heimat
ohne Gefahr für Leib und Leben am großen
Ziele mitzuwirken . Es geht der Entscheidung
entgegen ? Wer Kriegsanleihe zeichnet, ver¬
kürzt den Krieg , beschleunigt den Frieden.
Wer ab« jetzt noch dem Vaterland engherzig
sein Geld  vorenthält , demselben Vaterland,

dem unsre Sohne , Ärüder und Väter
ihr L e b e n opfern , der HW

unfern Feinden.

Oie 6 . Kriegsanleihe
ist eine Ehren -Urkunde , die jeder

besitzen muß.
&

fiänjen ober aufmklären . Di « Onsbehörde kann
ihn zu diesem Zwecke vorladen und sein Erscheinen
nach den landesrechtlichen Vorschriften erzwingen.

8 5
Von der Ausnahme in die Nachweisungen und

von der Meldepflicht sind ausgenommen die Per¬
sonen , die mindeste :,, seit dem 1. März 1917
selbständig oder unselbständig im Hauptberuf
tätig sind

1. im Reich »- , Staats -, Gemeinde « oder
Kirchendienste,

3 . in der öffentlichen Arbeiter - und An-
gestelltenmrficherung,

3. als Arzie , Zahnärzte , Tierärzte oder

Apotheker.

4 . in der Land - oder Forstwirtjch^
5. in der See - oder Binnenfischerei'
6 ' in der See - oder Binnenschiffahr,
7 . im Eisenbahnbetrieb , einschltM,

Betriebe » der Klein - und Straß,
8 . auf Werften,
9. in Berg - oder Hütlenbetrieben,

10 . in der Pulver -, Sprengstoff - , Mn
oder Massenfabrikation.

11 . in einzelnen kriegswichtigen Betrüg £ ,
von den « riegsamisstellen für fo»
lirle bezeichnet werden.

Auf die hiernach für den Bezirk einer y " ft
behöbe bestehenden Ausnahmen ist in der z ? |»hApn Sluffnrhertino W.ltchen Aufforderung hinzuweisen

8 «
Gibt ein bisher nach § 5 von der Meid,

zitiien

Befreiter die dort bezeichnete Tätigkeit auf fcdb
wechselt er seine veschäfiigungsst . lle, so bni „ Lhali
spätesten » am dritten darauf folgenden & Ilu
bei der von der OrtSbrhürde öffemlich ®
gebenden Stelle persönlich zu melden und M flßi
die Ausfüllung der M -ivekane (§ 1 Adf. Vil
forderlichen Angaben zu machen . Die SR,“
hat am Wohnort , bei dessen Wechsel am L xag
Wohnort zu erfolgen . St « kann auch sch,, L,tS(
unter ordnungsmäßiger Ausfüllung der , *
fSritbenen Karte bis zu dem von der Orish,,
bestimmten Zeitpunkt geschehen ; dabei gilt
Die Onsbehörde gibt die ausgefüllte Mch | ®n
an den zuständigen Einberufungsausfchuß „ ie S

Außerdem Hai der Arbeitgeber , wenn ein6| 1917
nach § 5 von der Meld .pfltcht Befreiter di, „ der
bezeichnen Tätigkeit bei ihm aufgibt , die « spjj,, ur
am dritten darauf folgenden Werktag de« t.
ständigen SinberusungSauischuffe miizuleisin . ilin, I
Beschäftigungen m  Reich, -. Staat « -, (Senta *
oder Kirchenoienste hat der unmittelbare Borg,
die Mitteilung zu machen.

Die Vorschriften in Ms . 1, 3 bezieh,«
nicht auf den Fall , daß ein bet einer
6mot »- , Gemeinde - oder Kirchenbehörde angch
oder beschäftigter Beamter zweck» Verwendw
einer anderen Dienststelle derselbe » B -Hörd,l i,an‘
im Dienste einer anderen Behörde versitzt
vorübergehend abgeordnet wird . «‘“£“

§ 7 # &<
Gibt ein in die Nachweisung Aufgenom

feine bisherige Tätigkeit auf over wechselt et ^
Beschäftigungsstelle ober feine Wohnung , fo 6- ,
die» spätestens am dritten darauf folgenden S , *t
tag dem zuständigen EinberufungSausschuff , ,
zu,eilen . Dabei ist eine neue Tätigkeit , B,I n  1
ligungsstelle oder Wohnung anzugeven . Üvn ”1'
Meldung de» Wohnungswechsels bestimmt
KliegSamt . in Bayern , Sachsen und Würlte » .

das Kliegsministkiium das Nähere . >' ^

Die Vordrucke für ^ di- Meldekarten stellt T bj
Kriegtami , in Bayern , Sachsen und Würllui
das Knegsministerium den OitSbehörven zur
fllgUNg rnifm,

Die den OriSbehörden durch die AD
der Nachweisungen und durch die späteren
düngen und Mitteilungen (§8 6 , 7 ) nach
entstandenen Kosten trägt das Reich . Sie
bei dem vom KriegSami , in Bayern , Sachse«
Württemberg vom Kriegsministerium zu bezeichn
Einberufungsausschuffe vierteljährlich anzufoi

8 S
Die LandeSzentralbehördrn bestimmen,

Stellen als Ortsbehörden im Sinne dieser
ordnuvg gelten.

8 10
Mit Gesängni « bi« zu drei Monaten ober

Geldstrafe bi« zu sechshundert Mark wird d
wer bei der Meldung (88 3 , 3 , 8 6 “
wissentlich unwahre Angaben macht.

Mit Geldstrafe bi« zu einhundertfünfzig
oder mit Haft wird bestraft , wer die in §8
6 , 7 vorgeschriebenen Meldungen , oder .Mniell
schuldhaft unterläßt . -a

8 ii J * t
Diese Verordnung tritt mit dem TageI tnr

Verkündung in Kraft . len!
Berlin , den 1. März 1917 . i ptn

Der Stellvertreter des Reichskanzlei
Dr . Helfferich.

Usingen , den 31 . März
Vorstehende BundeSraliverordnung wid



7^ ,1 Bürgermeistern übersende ich in
M Tagen ein Exemplar der öffentlichen

zur Anmeldung zur Hilf ««
.«iiolle gemäß der BundeSratsver-
««in 1- 3 - 1917 mit  dem Ersuchen , diese

nachdem dieselbe von Ihnen ent-

Mefüllt worden ist. sofort öffenllich
«g zu bringen und von jedem Hilfsdienst-
Mann die oorgeschriebrne Meldekarte

ihn Munich können den Hili «di«nstpfl 'ch>igen
«N»u>" SeldstauMllen üvergeben werden.

'r l> , HilMenstpflrchligen muß ihre erfolg,«
r j !! durch Aushändigung de» zu stempelnden

ö,jsen« der Meldekarte bestLiigt werden.
™"id mit keinem festen Wohnsitz

am 37 . März 1917 bei der Or >«»

us Lmlden , in deren Bezirk sie sich an diesem
! (t Mallen.
SB« laaiungeauaschuh ist da» Bezirk»>Kommondo
fQtl, a R , dem di » zum 31 . März die voll'
bi, „’jjjelb faitm einzusendrn find

jjjtlD. lartfn nebst einer Anzahl Umschläaen
Blil! D Herrn Bürgermeistern ebenfall » in den
' » «ragen  zu
chij Oedarf ist soforl bei mir anzumelden.

, ' Der Königliche Landrat.
«bis ! v . Bezold.

l Grund de« Artikel 2 der Bekanntmachung
. i, Sicherung der Ackerbestellung vom 9.

lNis 1917 (ReichS -Grsetzbl . S . 224 ) wird die
dj, - der Bekanntmachung über die Sicherung
HU4r «nd Gartenbesiellung nachstehend b -kannt-

7 in,den9. März 1917.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler»

>cgti Dr.  Helffertch.
„tmachung über Die Sichernng

« rAcker- und Kartenbestellung.
Bom 9 . März 1917.

g-il« tz i
Untere Verwaltungsbehörde ist nach näherer

tz, mg dir Landcszentralb . Hörde befugt , die
* ztderechliflten von Landgütern und land-

Mchen Grundstücken mit kurzer Frist zuf  lärung darüber aufzufordern, ob sie ihreAck.rfliche , bestellen wollen oder welche
dann unbestellt bleiben sollen. Die Mög-
dn in Au »ficht genommenen Bestellung ist

.Hindern glaubhaft zu machen . Die Äuf-
n L « durch öffentliche Bekanntmachung

S 2
iil der Nutzungsberechtigte die Bestellung
nimmt oder die Möglichkeit der Bestellung

jlenbhafl macht oder die Aufforderung un-
let läßt , oder wenn er nicht erreicht werden

iß dir untere BerwaltungSbehürde befug »,
M de» Grundstück « mit Zubehör ganz
«Teil längsten » bi« Ende de» Jahre » 1918
chigien zu entziehen «nd dem Kommunal-

zu übertragen.
8 2

Kommunalverband hat bei der Nutzung
»idstitck» nach den Regeln einer ordnung «.
Wirtschaft zu verfahren , soweit die « nach

[onberen durch den Krieg geschaffenen Ver¬
tu,.lich ist. Inwieweit der Kommunal-

tan Nutzungsberechtigten eine Entschädigung
fan hat, bestimmt die untere Bervaltung«-
d«ider lieber »ragung . Für die Aufwendungen
»«iinaiverbande « hat der Eigentümer oder
Berechtigte nicht einzutreteu.

8 4
i Bränden der Billigkeit kann die untere

llltalttbehörde die Rückgabe der Grundstücke
Berechiiglen bereit » zu einem früheren

^ ">« al, dem zunächst bestimmten verfügen.
' "n Auseinandersetzung ( § 5) hat ein ange-

"r A»,gleich zu erfolgen.
8 b

I jjj(t  die Au«rinanders,tzung zwischen dem
' ^ ^ " band und dem Eigentümer sowie den

^Nutzungsberechtigten beschließt auf Antrag
«ne Verwaltungsbehörde nach billigem Er-

ltnier Ausschluß de« RechirwegS.

^ i die Verfügungen der unteren Ver-
Nach 1 bi» 4 ist binnen einer'

Woche , gegen die vefchlüffe nach § v binnen 1
Monat die Beschwerde bei der höheren Verwaltung »,
bchörde zuläjstg . Dir Entscheidung ist endgültig.

8 6
Die Landeszentralbehörde erläßt die erforder¬

lichen AutführungSvorfchriften.
8 8

Die Vorschriften dieser Verordnung finden
auf städtische , zur landwirtschaftlichen oder gärt-
nertschen Nutzung geeignete Grundstücke ent«
sprechende Anwendung.

8 9
Soweit die Sicherung der Acker- und (Sorten»

best llung im Wege der Landetgesetzgeimng hcrbei-
grsührt ist . finden die Vorschriften dieser Verordnung
keine Anwendung.

8 10
Die Verord -ring tritt mit dem Tage der

Verkündung in Knast.

Nichllmtlichtt Teil.

Der Krieg.
WTB Große » Hauptquartier,  22 . März.

(Amtlich . )
tvcßlicher Kriegsschauplatz:

Zwischen Len « und Arra « kam ee nach leb-
haftem Arlilleriefeuer zu Gefechten von Erkundung »'
trupp ».

Im Landstrich beiderseits von Somme und
Oise verliefen Zusammenstöße vorgeschobener Ab»
tcilungen für uns günstig.

Bei Chlore » und Miffy , auf dem Nordufer
der Aisne , find französische Bataillone zurückge.
warfen worden.

Auf dem linken Maas -Ufer wurde durch Feuer
aus die feindlichen Gräben ein sich vorbereitender
Angriff nledergeheilen.

Von Vorstößen in die franzöfische Linie am
Ai «ne»Marne Kanal , nordöstlich von Toiffon «, bei
St . Mihiel und am Westhange der Vogesen im
Platne -Tal brachten unser « Sturmtrupp « 40 Ge¬
fangene zurück.

%

Drei feindliche Flugzeuge find obgeschoffen
worden.

Da « von Prinz Friedrich Karl von Preußen
geführte Flugzeug ist ron einem Flug über die
feindlichen Linien zwischen Arra « und Pöronne
nicht zurückgek. hrt.

Orstlicher Kriegsschauplatz:
Front de» Generalfeldmarschall » Prinz Leopold

von Bayern.
Bei Saberesina östlich von L>da drangen unsere

Sturmtrupp » in vier Kilometer Breite über die
vorderen russischen Gräben bi» zur zweiten russischen
Stellung durch , zerstörten nacht » die Verteidigung»
anlagen und kehrten mit 235 Gefangenen , 2
Revoloerkanoiien , 6 Maschinengewehren und 14
Minenwerfern zurück.

An der

Heeresfront de« Generaloberst Erzherzog Josef,
und bei der

Heeresgruppe de« Generalfeldmarschall « von
Mackensen

lebte die Gefecht «täiigkeit auf.

Mazedonischen Front
Die von unseren Truppen am 20 . März

gewonnenen Höhen nördlich von Monastir waren
ueftern da » Ziel starker französischer Angriffe , di«
sämtlich fchifchlugen.

Gleichen -Mißerfolg hatte ein schwächerer Vor.
stoß in der Seenenge.

- - Der Erste Generalquartieimeister
Ludendorff.

WTB Berlin.  22 . März . Amtlich . G . M.
Hilfskreuzer „ Möve " , Kommandant Burggraf und
Graf zu Dohna Schlodjen , ist von feiner zweiten,
mehrmonailichen Kreuzerfahrt im Atlantischen Ozean
nach einem heimischen Kcieg »hafen zurückgekehrt.

Helft unfern Helden . zu Wasfer
und zu Lande!

Zeichnet die 6 . Kriegsanleihe!

Da » Schiff hat 22 Dampfer und ö Segler mit
123 >00  Bruttoregistkllonnen , darunter 2t feindliche
Dampfer , von denen 8 bewaffnet waren und 5
im Dienste der englischen Admirainät fuhren,
und 4 feindliche Segler aufgebracht . S . M . Hi >fi-
kreuzer , Möoe " ha » 593 Gefangene miigebracht.

WTB London,  21 . März . Da « Reutersche
Bureau mlldet aus Peier »burg : Die Rgierung
bat ungeordnet : 1 . Der frühere Zar und seine
Gemahlin sollen als Gefangene betrachtet werden.
3 General Al -xejew wird den Abgeordneten Bo »,
stkow. Bersch,nine , Grabonine und Kaltnine . die
nach Mohilew geschickt wurden , eine Truppenab-
teilung zur Bewachung de« Zaren zur Verfügung
zu stellen.

Lokale and provinzielle Nachrichten.

* Zur Deckung von Treibriem en - Be-
darf  in kleinem Umfang find nachfolgende Au »-
beflerungtläger im Korp »b,zirk errrch et wo,d n.
Dort können Riemenstucke zur Ausdefferung von
Treibriemen unter erleichierien Bedingungen -nt-
nommen werden . Ferner werden die Aurbefferung ».
läger die Sattler , soweit e« sich um Riemen . Re¬
paraturen Handel », sowie die Brunnen - und Pum-
p nbauer mit Treidriemenled -r versorgen . Au »-
befferungrläger : Richard Appel . Frankfurt a . M.
(Jordanstraße 60 ) ; Carl Buffe , G . m . b. H.,
Mainz (Biebrich ) ; Juiiu « Scholtz , Siegen i. W.
Bahnst . Weidenau — Sieg.

§ Wehrheim , 33 . März . Landsturmmann
Fritz ^arrmann  von hier wurde mit den
„Eisernen Kreuz " ausgezeichnet.

t Grävenwiesbach , 22 . März . Ein be.
dauernswerier Unfall  ereignete sich hier . Da«
bei Herrn Gcmeinderechner Born bedienstete Mädchen
Emma Eichhorn von hier kam beim Tragen eine»
Eimers mit kochendem Waffer auf der Treppe
zu Fall . Hierbei erlitt , da« Mädchen schwere
Brandwunden , an denen e« jetzt unter großen
Schmerzen gestorben ist.

Holzversteigerung.
Donnerstag de« 29 . März d. Ir . vor¬

mittags 12 Uhr beginnend , wird im hiesigen
Raihau » au « dem Gemetndewald .Distrikt 1 „ Wolf »-
köppel " folgende » Holz versteigert.

64 Eichen -Stämme mit 67,20
Fstm.

72 Rm . Eichen -Scheit (darunter gute»
Küfer holz) .

Riedelbach , den 20 März 19l7.
Der Bürgermeister.

*)_ Ziemer.

Kirch licheA-ze ize».
Gottesdienst i» der evangelische« Kirche:

Sonntag , den25. März 1917.
Judiea.

Vormittag » 10 Uhr.
Predigt : Herr Dekan Bohrt «.

Lieder : Nr . 22 . 1- 2 , Nr . 73 , 1- 8 und 4.
Nachmittags 1 Uhr : Kindergottesdienst.

Lieder : Nr . 419 . 1- 4. Nr. 3S3 und 894.
Nachmittag » S Uhr.

Predigt : Herr Pfarrer Schneider.
Lied: Nr. 78, 1- 8 und 8.

Die Kirchensammlung ist für da » Syrische Waisen-
hau » in Jerusalem bestimmt und wird der Gemeinde

herzliwst empfohlen.
AmtSwoche : Herr Dekan Bohrt ».

Gottesdienst in rer katholische« Kirche:
Sonntag,  den 2b - März 1917.

Vormittag » 9 ' /, Uhr . — Nachmittag » 2 Uhr.

Hierzu da » „ Illustrierte Sonnlag «.
■JKr blatl " Nr . 12 und de» Landmann»
Wochenblatt Nr . 9.

Ferlige Feldposlbrleie
(in 1 Psund -Paekung)

mit
Portwein , Sherry

und Cognac
wieder eingetroffen.
33r . . A » Xuötze.



Zu schmerzlich war für mied Dein Scheiden;
Zu bitter dein so srüher Tod.
.Doch Du bist nun befreit von Leiden,
Befreit von jeder Erdennot.

P 'ötzlich und unerwartet erhielten wir die traurige Nachricht. daß mein innigst-
gelebter, unvergeßlicher Mann, unser guter Bruder, Schwager und Onkel

Pionier HllgUSt Jost
am 16 Mär» bei einem Fliegerangriff im Alter von 34 Jahren den Heldentod fürs
Vaterland gestorben ist.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Ja tiefem Schmerz

Frau vauline Jost,  geb Müller.

Usingen , den 33. März 1917.

Ittlzrercteigeruiig.
Dienstag , de« 27. März , vormittag«

10 Uhr anfangend, kommt in dem hiesigen Ge¬
meindewald,

Distrikt Hardt und Dürrheck
folgende« Holz zur Versteigerung:

Eichen: 6 Rm. Scheit und Knüppel,
4335 Wellen.

Buchen: 340 Rm. Scheit und Knüppel,
4000 Wellen,

Nadelholz: 6 Rm. Knüppel.
Anfang im Distrikt Hardt,
vrsmbach , den 33. März 1917.

Der Bürgermeister.
*) Binz.

Kuh- «ni>Kreitchiihlierlilllls
sKönigl . OberfSrfterei Neuweilnau.

Montag de« 2. April er., vorm. 10
Uhr rm Gan Hof Tenne beiR ichenbach. Schutz-
bez. Riedelbach . Dlstr. 87 d Stolzrberg, 70
Heppen dorn.

Eichen : 18 Stämme mit 13 km(Wagner¬
holz). 39 rm Kppl, 14 rm Reiserkppl. Buche « :
510 nn Scheit u. Kppl., 49 rm Reiserkppl.,
3800 Wellen. (*

Miesen Verkauf.
Donnerstag , den 2» . März d. IS .,

vormittag» 11 Uhr wird im Gemeindeztmmer zu
Wernborn die in dieser Gemarkung gelegene
domänenfiskalische Wiese Kartenblatt l0 Nr. 63
mit 97,37 *u° Fläche öffentlich meistbietend ver¬
kauft werden.

HSchft a . 9c ., den 31. März 1917.
3) KSnigl . Domänen -Reutamt.

Sonntagskurse
mit Hausaufgaben

i» Schönschreiben, Buchhaltg.,
Stenogr . Kontorpraxis, Masch.
Verlangen Sie koste»!. Prosp. d. Loeberich,
3) Araukfurt a . M . , Bornh. Landstr. 58.

Nikhrerfiihtruitgs-Gtskffchast
Ufingen.

EamStag . den 24 . März , abend« 9 Uhr:
Generalversammlung im Gasihau« „Rose".

Der Vorstand.

la Saathafer
offeriert Siegm . Lilienstein,

500

Belohnung
In meinem Lamthanse

stalt wurde ln der NaeL
22. ani 23. Fehrnar eingelt

Derjeniie, welcher dei|
derart ermittelt, dass desse:
rechtliche Verlelgnng nnl
teilnng erfolgen kann, er'

San.-Rei Dr.Sh

Wliin Mid, Et Ci“ S
kaufen. Angebote an Firma Anton veuth,
G m b. H , Oberreifenberg(Taunur). (*

Marion am liebsten mit etwa« Obst, auf
Kl/Ulull ; sofort zu mieten gesucht.
*) Frau G . Laue , Usingen, Unlergaffe 1.

Landwirtschaftliche Angebote.

S Zuchteber . __
Hannov" veredelte» Landschwein, 71/* Monate alt.
zu verkaufen. Ad . Erle  jr ., Hundstadt. (*

Simmentaler Milch - und Fahrkuh
(im Mai kalbend) zu verkaufen.
*) H. Harbach. Rod a. d. Weil.

Simmentaler Bullen
15 Monate alt, zu verkaufen.
3)_ Ad . Bangert , Hundstadt.

Schönes 1 -jähriges Zuchtrind
Echwarzscheck, zu verkaufen.
*) Karl MoseS , Altweilnau.

Üvkanntwaokunxsu
äsr Stadt Usingen.
Diese Woche( 19 3. bi« 25. 3 ) kommen an

frischem Fleisch pro Kopfl 50 Gramm zur Abgabe.
Er sind demnach6 Abschnitte der Fleischkarle au
den Metzger adzugeben.

Berkauf- stellen in dieser Woche sind:
Für Rind- und Kalbfleisch: Metzgereien Steinmetz.

Hirschberg und Gutensteln.
Für Warst: Metzgerei Härth.

Flrischadholungszeiien:
8- 9 Uhr Bezirk 3.
9- 10 Uhr Bezirk 4.

10—n Uhr Bezirk 1.
11- 13 Uhr Bezirk 2.

Usingen , den 33. Marz 19t7.
Städiisches Lebensmiltelamt

D>r Magistrat.
Li ß man n. Bürgermeister.

Die Kreireingeseffenen werden hier« prjn
aufmerksam gemacht, daß am 7. d. MW
Oberiaunuekrei« eine Polizelverordnung
Meldewesen erlaffen worden ist. Zugl oischl
ich daraus hin, daß für Bad Homburg’ ®je
eine verschärfte Kontrolle der Zureisenden
worden ist. Bad Homburg v. d H.
Personen werden zur Vermeidung von II
lichkejlen gut tun, einen Au»wei» über ih
(am besten mit P .tographik) bei sich zt*te jJ
der den revidierendn Polizeibeamren»orzi mW

Die Herren Bürgermeister wollen
Kennrni« der Octretngrseffenen bringen.
stellung der Au«weis» ist Sache der LĜ Ex
behörden.

Usingen, den 14. Mär, 1917.
Der Königliche ftut dr

Nr. L 3390. v. Bezold.

Usingen, den 30. März
Wird veröffentlicht.

Die Polizeioerm
Lißmann.

ftcd
,en.

!mzgr
tten
inWc
ite üb
Eros

—. Ext
(Senfe

den
rmH

Der Entwurf zum Haushaltsplan
gemeind« Usingen für da« Rechnung«,«
liegt gern. § 76 Adf. 3 der Slädleoil
die Provinz Heffen-Naffau 8 Tage längs
Bürgermeisteramt zur Einsicht offen.

Nfingen , den 33. März 1917.
Der Magi

Liß»

Ntt. Rtnl- II. Volkssl
j ""Usingen.

iDie Prüfung zur Aufnahme in dl«
der Realschule findet am 3. April
10 Uhr statt. Ein Zeugnis der zuletzi
Schule ist vorzulegen.

Die Ausnahme deijenigen Kinder, die
Jahre schulpflichtig werd-n, erfolg!
April. 3 Uhr nack mittag». Drr Geburt
vorzulegen.
y Becker, J

>Mbtuf
offc
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